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Antrag Nr. 21                                                                                                     zum Verbandstag 2010 
 

 
ANTRAGSTELLER: TV 1875 Paderborn (832) 

 
 

Der Verbandstag möge die Änderung in § 14 Ziff. 2 der Spielordnung beschließen 
 
 
BISHERIGE FASSUNG: 
§ 14 
 
2. 
Die Spielberechtigungsliste enthält folgende 
Angaben: 

a) – h)  
 

  
 

VORGESCHLAGENE NEUE FASSUNG: 
§ 14 
 
2. 
Die Spielberechtigungsliste enthält folgende 
Angaben: 

a) – h) bleibt 
i) Mannschafts- 

/Individualspielberechtigung 
 

 
Begründung: siehe hierzu Antrag §10 Ziff 6. In Folge die Umsetzung in §14, damit auch erkennbar 
ist wer wo eine Mannschafts- bzw. Individualspielberechtigung hat. 
Standardmäßig kann beides bei einem Verein liegen. Entsprechend der Angabe des Spielers könnte 
die Individualspielberechtigung getrennt werden. 
 
Inkrafttreten: sofort  
 
 


